
Int. ORV Turnier - Anforderungen an den Veranstalter

Hallengrösse / Anzahl Matten

Bei mehr als 200 Teilnehmer müssen 4 Matten vorhanden sein. Die Halle muss
mindestens 40 x 20 m (z.B. Sporthalle Brunnen: 45x27m) gross sein. Der ORV Vorstand
kann geringfügig kleinere Hallen akzeptieren.

Kampfrichter

Der Kampfrichterchef des ORV entscheidet über die Anzahl Kampfrichter (3 Mann
Kampfgericht oder nicht), die eingesetzt werden.

Den Kampfrichtern sind eine volle Mahlzeit (Mittagessen) und die alkoholfreien Getränke
gratis abzugeben.

Gäste

Für die Gäste ist eine Übernachtungsmöglichkeit vom Vortag auf den Turniertag
anzubieten. Euro müssen als Zahlungsmittel zu einem angemessenen Kurs angenommen
werden.

Den am Vortag angereisten Gäste wird eine Wiegemöglichkeit zwischen ca. 20:00 und
21:00 angeboten.

Mindestens für Vereinsbusse und ausländische Gäste müssen genügend kostenfreie
Parkplätze vorhanden sein.

Der Erfolg dieses Turniers ist von der Qualität und Quantität der Gäste, und das wiederum
von deren Zufriedenheit direkt abhängig.

Organisation

Sanität, Wettkampfbüro und Wettkampfleiter sind vom Veranstalter aufzubieten.

Die Medaillen hat der Veranstalter zu besorgen und bezahlen.
Diplome und Wettkampflisten stellt der ORV.
Das Preisgeld für die besten 3 Mannschaften wird vom ORV ausgerichtet.

Die Einladungen werden vom ORV in Absprache mit dem Veranstalter erstellt. Sie werden
vom ORV an möglichst alle Vereine aus der Schweiz, Österreich, der südlichen Hälfte
Deutschlands und dem Elsass versandt.
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